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Fre-Klige Hoffnungen werden allerseits dem bürp:er-

licben Gesetzbuch entgegengebracht und manche (lerselben

werden sich ohne weiteres mit seinem Inkrafttreten er-

füllen. Aber vollen Segen wird daft Gesetzgebungswerk

nur dann entfalten , wenn sich die Juristen der grossen

Aufgabe gewachsen zeigen, die ihnen gestellt wird. Die

Qualität des Richters ist fÖr befriedigende Kechtsznstftnde

mindestens ebenso wichtig wie der TnlialL der (iesetze

und es ist deshalb eine der ])edeutungsvollsten Fragen,

wie sich die Ausbildung der Juristen, wie sich iusbeson-

dm der civilistische Unterricht gestalten werde.

Ueber dieses Problem haben sich allerdings schon

verschiedene Stimmen geäussert, aber eine Einigung der

Ansichten ist snir Zeit noch nicht erfolgt und es iSsst

sich wolil auch not:h manches vorbringen, was auf die

zu treffende Entscheidung von Einfluss ist und bisher

nicht erwähnt oder wenigstens nicht genügend beachtet

worden ist.

Zwei Möglichkeiten der Grestaltung drängen sich so-

fort der Betrachtung auf und die Hauptfrage wird die

sein, welcher dieser beiden Gestaltungen der Vorzug zu

geben ist. Weini bishei- dem Studium des geltenden

Partikularreelits \'orlesuugen über römisches und deut-

sches Recht Yorangeschickt wurden, so kann mau diese

II Um c ) i u , Civilitit. Unterricht. \
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Einrichtung beibehalten, indem nur das bürgerliche Go-

setzbucli an die Stelle des bisher geltenden Partikular-

rechts tritt. Näher liegend erscheint aber vielleicht auf

den ersten Anblick die andere Behandlungsweise , dass

Btatt der Yorlesuugen über römischeB, deutsches Becht,

Partikulaxreeht die eine grosse Yorlesung über das

bürgerliche Gesetzbuch gehalten wird.

Einer Entscheidung der Frage wird eine genauere

Betrachtung des jetzigen Unterrichtssystems, namentlich

eine Erörterung über die Bedeutung der Pandekten-

vorlesung, die jetzt den Mittelpunkt des civilistischen

Studiums bildet, voranzugehen haben. Die Pandekten-

Vorlesung, zu welcher die Vorträge über Institutionen und

römische Rechtsgeschichte eine unterstützende Emleitung

bilden sollen^ hat in erster Linie das gemeine Recht zur

Darstellung zu bringen, wie es zur Zeit noch in einem

beträchtlichen Teil Deutschlands geltendes Kecht ist.

Aber die Bedeutung der Pandekten erschöpft sich

in dieser Darstellung des geltenden Rechts nicht, sie

haben noch andere Aufgaben zu erfuUeD und man wu*d

sagen können, dass der Schwerpunkt der ganzen Vor-

lesung auf diesem anderen Gebiet zu suchen ist. Die

Pandektcnvo riesung ist vor allem bestinui.i, den Lernen-

den mit den Grundbegriffen des Civil rechts und mit den

wichtigsten Principien desselben vertraut zu machen. Das

angestrebte Ziel hegt jedoch nicht dann, dass eine An*

zahl Definitionen und Rechtssätze auswendig gelernt wird,

vielmehr soll ein Verständnis der Bedeutung und Funk-

tion der grundlegenden Rechtsbegriffe, eine Kenntnis der

wichtigsten legislatorischen Motive, die bei den einzelnen

<
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Kechtsinstit Ilten ausschlaggebend sind, erworben werden.

Und was daa Wichtigste ist, der Lernende soll die Ffihig-

keit erlangen, mit diesen Begriffen und Rechtssätzen selbst

2u operieren; er soll insbesondere lernen, die Lebens-

rerbSItinsse unter die juristischen Thatbestfinde zn sub-

sumieren, sich die eintretenden juristischen Folgen in

ihrer praktischen Ausgestaltung im Rechtsleben deutlich

zu machen, namentlich verschiedene juristische Auffas-

sungen, die sich als möglich ergeben, in ihren Wirkungen

auseinanderzuhalten.

Dass dieses Aneignen der juristischen Ghrundbegriffe

eine der wichtigsten Aufgaben des juristischen Unter-

richts oder insofern vielleicht die wichtigste ist, als es

die Gruiullage aller weiteren juristischen Ijeistungen bilden

TOuss, wird wohl allseitig anerkannt. Was zu den Grund-

begriffen gehört, ist vielleicht im einzelnen Fall nicht so

ganz einfach zu sagen. Die Vielseitigkeit der Verwen-

dungen und der Beziehungen eines BegriffiB wird bei der

Abgrenzung in erster Linie zu beachten sein und dann

fallt noch folgender Unistand ins Gewicht. Es giebt

}{eclit:>begritre und JReclitssiitze, die dem Anfänger nicht

ohne weiteres verständlich sind, so dass Raum und Be-

dürfnis für die aufklärende Thätigkeit des Dozenten vor-

handen ist, während hei anderen Begriffen und Sätzen

^Ichwierigkeiten der Auffassung nicht vorliegen, es sich

mithin nur um ein Mitteilen und Behalten, nicht um ein

Erklären handeln kann. Dass für derartige Mitteihmgen

der Buchdruck das geeignetste Ilvlittel ist, dass es mithin

in dieser Richtung dem Studenten überlassen werden

kann, seine Kenntnisse aus Lehrbüchern zu erweitem,

1*
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wird wohl nicht zu bestreiten seia und man kann es

vielleicht als eine Hauptauigabe des juristLschen Unter-

zichtfi bezeichnen, den Studenten so weit zu bringen, dass

mh selbst weiter orientieren kann, dass ihm neue

Bechtasätze oder neue Rechtsordnungen keine Schwierig-

keit mehr bereiten. Von derartigen Anschauungen ging

man bisher bei der (Tegenübcrstelluiig dw Pandekten

und des Partikularrechts und dei' verhältnismässig kurzen

Behandlung des letzteren aus, indem man annahm, dass

der Student durch die Pandekten in die Lage versetzt

werde, sich seihst der Hauptsache nach in dem Parti*

knlarrecht zurecht zu finden.

Wenn aber der angehende Jurist sich mit den juri-

stischen (trundbegriffen nicht bloss ein Wissen, soi I ru

auch ein Können, eben das sicliere Operieren mit diesen

Begriften aneignen soll, so erhebt sich die Frage, ob

dieses Zid durch die Vorlesung allein erreicht werden

kann. Die Möglichkeit, dass dies gelingt, ist allerdings

nicht in Abrede zu stellen. Wenn der Dozent über ein

grosses Material von Beispielen verfttgt und die Verwen-

dung des Vorgetragenen in anschauhcher Weise an den

Beispielen zu illustrieren weiss, so wird der aufmerksame

Zuhörer, der regen Geistes raitüberlegend und mitprüfend

dem Vortrag folgt, dem Lehrer wohl die Kunst des

juristischen Operierens ablernen können. Aber der eben

geschilderte Zuhörer ist eine fingierte Grösse oder kommt

nur ausnahmsweise vor und unter allen Umstanden wii'd

dem Lernenden seine Aufga1)e ungleich leichter gemacht^

wenn er nicht bloss receptiv zuhörend, sondern selbst

aktiv mitarbeitend zu der Lösung der Probleme heran-

I
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gezogen wird, w&m also mit der Vorlesung sofort prak-

tische Uebungen über das Yorgetragene verbundea werden.

Ich habe seit den ersten Semestern meiner Dosenten-

thätigkeit sowohl mit den Institutionen als mit den Pan-

dekten praktische Uebungen verbuDden uiul luibe mich

immer mehr von der Nützhchkeit, ja Notwendigkeit der-

artiger Uebungen überzeugt. In früherer Zeit bot hanpt-

sachlich iHEBiiros Jnxispradenz des täglichen Lebens

Stoff für derartige Uebungen. Neuerdings ist durch die

praktischen Pandektenübungen von SxAAnifLER, der ja

auch in der ausführlichen Einleitung sehr lebhaft für

diese Art des ünterrichtb eintritt, ein ausserordentlich

wertvolles und umfangreiches Material geboten worden

und in den letzten Tagen ist hierzu auch noch seme

Sammlung für Institutionenübungen hinzugetreten. Die

Anordnung der STAiofLEBschen Samminngen, welche die

Kechtsfölle nach dem System des Civilrechts geordnet

zubanimenstellen, ist filr Hebungen, die sich an die syste-

matische Vorlesung anschliesseu, geeigneter, als die Ihe-

RiNGsche, welche die Eechtsfälle ausschUesslich nach

wirtschaftlichen Gresichtspunkten ordnet.

Hoffentlich tragen die STAHMLEKschen Sammlungen,

deren Wert und Nutzen nicht dankbar genug anerkannt

werden kann, dazu bei, die neben der Vorlesung her-

gehenden Uebungen noch weiter zu verbreiten. Denn so

allgemein jetzt auch der Wert von Uebungen anerkannt

wird^ so wird doch das Hauptgewicht zur Zeit noch auf

die eingehenden Uebungen für Vorgeschrittenere gelegt,

während die Anfängerübungen noch nicht an allen Uni-

versitKten gehalten werden.
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Ob man die Hebungen mit der Yorleeung verbindet

oder sie gesondert ankündigt, ist eine Frage von unter-

geordneter Bedeutung. Je grösserer Wert den Uebungen

beigelegt wird, desto mehr erscheint es angezeigt, sie mit

der .Vorlegung zu verbiiideii, so dass es dem Studenten

nicht freisteht, Vorlesung ohne Uebung zu belegen. Der

Dozent erhält dadurch auch die Möglichkeit, Materien,

die zwar behandelt werden müssen, aber sich mehr zur

Behandlung in den Hebungen eignen, in der Vorlesung zu

übergehen.

Die Institutionenül)unceu bereiten iillerdinofs einige

Schwierigkeit. Nach iiiemen Erfalirungeii ist es nicht

wohl möglich, den Institutiomsten praktische Rechtsfälle

TOrzulegen, die von ihnen ohne weiteres richtig entschie-

den werden. Aber es Iftsst -sich meines Erachtens wohl

erzielen, dass man über einfache Becbtsfalle eine Dis*

kussion herbeiführt, in der die Teilnehmer zu der rich-

tigen Entscheidung geleitet werden. Und auch darin

liegt, wie ich glaube, ein entschiedener Vorzug gegenüber

dem einseitigen Vortrag des Dozenten Wenn der Ler-

nende nur einmal, wenn auch unter Beihülfe des Lehrers,

dazu gebracht wird, mit einem Rechtsbegriff oder Becbts-

satz richtig zu operieren, so ist damit ein Beweis für das

richtige Verständnis und zugleich ein starker Anhalt für

die Fixierung im Gedächtnis gewonnen.

Zu dem Einführen in die civilistischen Grundbegritle

gehört nach dem Vorstehenden ziemlich viel; aber das

ist noch nicht alles, was die Pandektenvorlesung leisten

soll. Eine weitere Hauptaufgabe derselben besteht darin,

dass sie den Lernenden in den Stand setzt, in den römi-
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sehen Quellen zu lesen und dasB sie ihn mit denselben

bekannt macht. Die heutige direkte oder indirekte Gel-

tung des römischen Priv:itrechts bildet nur einen Grund

t iir das Studium der Pandekten ; der andere Hauptgrund

liegt darin, dnss wir auch heute noch die römischen

Juristen in vielen Beziehungen als unerreichte Muster

juristischer Darstellung und juristischer Kunst betrachten

müssen y dass wir in den Bruchstücken der juristischen

Litteratur Roms, die auf uns gekommen sind, ein unent-

hehrliches und unersetzbares Bildiingsiitittel bübitzeu. Die

mit der Kürze der Darstellung zusammenhängende, viel-

fach vorhandene Schwierigkeit der Stellen verleiht dem

Quellenstudium die Bedeutung einer wirksamen geistigen

Gymnastik, das richtige Masshalten der römischen Juri-

sten zwischen logischen Operationen und materiellen Er-

wägungen zeigt dem Lernenden die höchste Stufe juri-

stisclier Kunst und die in den Quellen zabli eich enthaltenen

Besprechungen praktischer liechtsfiille geben die Mög-

lichkeit , die JBlxegesen teilweise auch als praktische

Uebungen zu gestalten. Dass die Einführung in das

Quellenstadium zwar durch die Vorlesung vorbereitet und

gefördert werden kann, dass aber hier der Hauptnach-

druck auf den Uebungen liegen muss, bedarf wohl keiner

weiteren Ausfülirung.

Vertrautsein mit den civilistischen Grundbegriffen und

Jj^ähigkeit, Quellen zu lesen, bilden die Grundlage für

eine weitere juristische Ausbildung, die sich, namentlich

auch darauf richten muss, dass der Lernende in den

Stand gesetzt wird, die Behandlung wissenschaftlicher

Fragen zu verstehen und sie selbst&ndig mit eigener Ur-
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teilsbildttng zu verfolgen. Die PandektenTorlesung bat

aach die Aufgabe, den Studenten in dieser Biehtung zu

fördern. Wenn in den Pandekten einzelne bestrittene

Fragen, wie das wohl allgemein üblich ist, ausftihrlicher

bebandelt werden, so geschieht das in erster Linie nicht

deshalb, um den Hörer von der Dichtigkeit der ver>

teidigten Meinung zu überzeugen, sondern um ihm durcb

Beispiele wissenscbaftlicher ESrörterung die Fähigkeit zu

verschaffen, sieb selbständig auf diesem Gebiet zu be-

wegen.

Eine äbnliclie Bedeutung ^vie die Pandekterivurlesuiig

hat die Vorlesung über deutsches Privatrecht für die

deutschrechtlichen Elemente unseres heutigen Tfechts,

sowie für die modernen Institute, die sich ohne Anleh-

nung an das römische' Becbt ausgebildet habeUi nur dass

liier dem Quellenstudium nicht dieselbe Wichtigkeit bei-

gelegt werden kann, wie auf dan Grebiete des rdmischen

Rechts.

Wirft man nun die Frage auf, inwieweit das vor-

stehend geschilderte Studium nach Einfuhrung des bürger-

lichen Gesetzbuchs beseitigt oder gekürzt werden kann,

so liegt auf der Hand, dass die eine in der Pandekten-

Vorlesung behandelte Frage, was geltendes gemeines Becbt

ist, künftighin ihre Bedeutung verliert.

Im übrigen wird eine erhebliche Kürzung nicht mög-

lich sein. Das Studium des römischen Rechts können

wir nicht beseitigen; höchstens ein unklarer germanischer

Patriotismus, aber nicht sachliche Erwägungen werden

dazu führen, dies zu bestreiten. Wenn das künftige

bürgerliche Recht, abgesehen vom Immobiliarsachenrecht

Digitized bv Coogl
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und Familieniecht. sich der Hauptsache nach als modi-

tiziertes gemeines Kecht dai-stellt, so muss der Jurist die

Hauptiiuelle des Privatrechts, das römische Becht^ kennen.

Und es wird nicht bloss gefordert werden müssen, dass

der Jurist die römischen Grandbegriffe und die wichtig*

sten Rechtssätze der Pandekten kennte sondern er mttss

aucli künftighin, wie bisher, iii der Luge sein, im corpus

juris zu lespii. Wenn wir auf die römischen Quellen als

iormales Biidimgsmittel unserer Juristen verzichten soll-

ten, wenn unsere Gerichte die Rechtssätze, die aus dem

corpus jnris stammen, nicht bis an diese Quelle verfolgen

könnten, wenn Citate Yon römischen Stellen, die auch

künftighin in der Litteratnr über das bürgerliche Gesetz-

buch häutig vorkommen werden, kein Verständnis mehr

fänden, so würde unser Jnristen>Laiid und unsere Recht-

sprechung zweifellos eiheblich unter das jetzige Niveau

herabsinken.

Und es wird auch nicht genügen, das Studium auf

das reine römische Becht zu beschränken, also etwa mit

dem justinianeischen Becht abzuschliessen. Denn das

bfirgerhche Gesetzbuch ist eben aus dem modernen ge-

meinen Recht herausgewachsen und deshalb ohne die

moderne gemeinrechtliche Entwicklung nicht verständlich.

Und es wird auch nicht zu nmgehen sein, dass die wich-

tigeren Streitfragen, die anf dem Gebiet des modernen

gemeinen Bechts verhandelt werden, zur Darstellung ge-

langen, da das bürgerliche Gesetzbuch teilweise gerade

eine Entscheidung dieser Streitfragen gieht, so dass also

nur die Entscheidung der Frage, welche Ansicht für das

gemeine Becht die richtige war, überflüssig wird.



10

Eine doppelte ßfickflicht wd demnach bei der Aus-

wahl dessen, was Ton römischem Kecht Torzutragen resp.

aasföhrlicher zu behandeln ist, genommen werden müssen.

jibt lid ist sowohl die Bedeutung, die dem Rechts-

stoff für das lieiitige lieclit zukommt, wie die, welche er

für das Verständnis der Quellen hat. Mit Rücksicht aui

den letzteren Gesichtspunkt wird die ausführliche Be*

handlung verschiedener Kapitel der römischen Rechts-

geschichte, wie z. B. der Einleitungsfonnen des VeriahrenSy

formnla und interdietnm, sowie des Sklayenrechts nicht

zu umgehen sein, während allgemeiner Teil, Sachenrecht

und Obligationenrecht der Haiii)t8ache nach wegen ihrer

tortdauernden Geltung eingehend behandelt werden müssen.

Dagegen wird auf dem G-ebiet des Familienrechts und

Erbrechts eine abgekürzte Darstellung genügen. Für das

Verständnis der Quellen dürften hier die wichtigsten Be-

griffe und Rechtssätze ausreichend sein und fSr das mo-

derne Recht iiat das römische Familienrecht bekanntlich

nur eiue geringe Bedeutung. In das Erbrecht des bürger-

lichen Gesetzbuchs sind allerdings römische Elemente in

grosser Zahl herübergekommen. Dieselben gehören aber

zum grossen Teil, wie z. B. die Bestimmungen über den

vermutlichen Willen des Erblassers, zu den schon oben

berührten einfachen Bestimmungen, die ohne irgend welche

Schwierigkeit von jedem verstanden werden müssen, der

sich schon etwas mit Privatrecht befasst hat, so dass

hier für die Unterstützung durch den Lehrer kein Bedürf-

nis ist nnd eine Erweiterung der Kenntnisse dem Ler-

nenden selbst überlassen werden kann. Das sind aller-

dings ChrÜndCi die schon bisher für eine möglichste Ein-

Digitized by Google
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schrankuDg der Vorlesungen über römisches Fanulienrecht

und Erbrecht gesprochen haben.

Als Resultat der vorstehenden AusfUhi-ungen lässt

sich der Satz aufstellen, dass das Studium des römischen

Jiechta wohl etwas, aber doch nicht sehr gekürzt werden

kann und es erhebt sich nun die Frage, ^^^e sich der

Unterricht im römischen Recht zu dem Stadium des bürger-

lichen Gesetzbuchs verhalten solL

Zunächst wird ziemlich allgemein anerkannt werden,

dass die römische Keclitsgeschichte nicht mit den Vor-

lesungen über das bürgerliche Oresetzbuch zu verbinden

ist und dasselbe wird dann auch in Bezug auf die deutsche

Rpchtsgeschiclite gelten. Ebenso wird feststehen, dass

die römische Kechtsgescbichte dem eingehenderen Studium

des Oiviliechts voranzugehen hat, da bei letzterem viel-

fach auf Materien der römischen Rechtsgeschichte Bezug

zu nehmen ist.

AVenn aber die römische Rechtsgeschichte voran-

gestellt wird, so ergiebt sich daraus auch die Notwendig-

keit, gleichzeitig eine kürzere Vorlesung zu halten, die

eine Uebersichl über das moderne Privatrecht giebt. Die

römische Rechtsgeschichte lässt sich nicht darstellen, ohne

dass die wichtigsten PrivatrechtsbegrifTe, wie z. B. der

Gegensatz von dinglichem und obligatorischem Recht, als

bekannt vorausgesetzt werden, und es erscheint mir ab-

solut unzulässig, diese fundamentalen Begriffe und Sätze

des Privatrechts nicht im Anschluss an das heutige Leben,

sondern nur im altrömischen G-ewand und für römische

Verhältnisse darzustellen. Die abgekürzte Behandlung

des modernen Privatrechts, f(ir die der Ausdruck Insti-
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tutionon verwandt wird, kann neben der römischen Aechts-

geschichte hergehen, da der Dozent sieb wohl so ein-

richten kann, dass wenigstens der Hauptsache nach der

Hörer die wichtigsten Begriffe in den Institutionen kennen

lernt, bevor sie in der Reclitsgeschichte Verwendung fin-

den. Die folgende Darstellung wird übrigens noch weitere

Gründe dafür anzuführen haben, dass dem eingehenden

Privatrechtsstudium eine Institutionenyorlesung voran-

zugehen hat.

Die Hauptfrage ist aber zweifellos die, sollen künftig-

hin die Pandektenvorlesnng und ebenso die Vorlesung

über deutsches Privatrecht als selbständige Vorlesungen

fortbestehen oder sollen sie durch den Unteriicht über

das bürgerliche Gesetzbuch absorbiert werden.

Im ersten Fall würde äusserlich an dem bestehenden

VorlesungssyRtem, das der Hauptsache nach auch in

Oesterreich trotz des Bestehens des österreichischen

bürgerlichen Gesetzbuchs angewendet wird, nichts ge-

ändert werden; es würden nur die Vorlesungen über Pan-

dekten zu modiiizieren und namentlich zu kürzen sein,

und ebenso könnte wohl eine Einschränlcung der Vor-

lesungen über deutsches FHvatrecht Platz greifen. Ob

die letztere soweit gehen würde, dass die Ueberreste mit

den Vorlesungen über deutsche Itechtsgeschichte zu Ter*

binden wären, würde der Entscheidung der Germanisten

anheimfallen. An die Stelle der an den Scliluss des Stu-

diums gelegten \ oriesungen über Partikularrecht würde

dann die Vorlesung über das bürgerUche Gesetzbuch

treten.

Im andern Falle würde mit der Vorlesung über das

Digitized by Google
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bürgerliche Gesetzbuch anch die Einführung in die wich-

tigsten Privatrechtsbegriffe, soweit eine solche nicht schon

in den Institutionen erfolgt ist, zu Terbinden sein und es

müssten der Darstellung des geltenden Beehts einleitungs-

oder anhangsweise Ansfährungen über das römische resp.

gemeine Kecht und über das deutsche Privatrecht resp.

die Partikularrechte, die auf das bürgerliche Gesetzbuch

eingewirkt haben, liinzugetiigt werden.

Trennung oder Verbindung des juristischen Studiums,

so wird der G^egensatz und damit das Hauptproblem

kurz bezeichnet werden können. Und es scheint, als ob

orläufig mehr Neigung für die Verbindung als fttr die

Trennung vorhanden wäre. Und doch glaube ich, dass

tlie Gründe, die für die Trennung sprechen, die über-

wiegenden sind.

In erster Linie kommt die Massenhaftigkeit des Stoffs

in Betracht, welchen die Vorlesung über das bürgerliche

Gesetzbuch bei dem System der Verbindung enthalten

müsste. Da wäre also häufig der Hauptsache nach das

zu vereinigen, was bislier in Pandekten, deutschem Privat-

recht und im Partikuhirreclit vorzutragen war. Und was

etwa auf dem Gebiet des Pandekten- oder des deutscheu

Privatrechts gekürzt werden könnte, das würde wieder

dadurch aufgewogen werden, dass das bürgerliche Ge-

setzbuch doch ausführlicher behandelt werden müsste

als bisher das Partikularrecht. Fasst man eine schwie-

rigere Lehre, z. 1^. den Irrtum ins Auge, so ist hier die

bisherige Pandektenlehre, namentheh die genaue Simde-

ruug der verschiedenen Thatbestände nicht zu umgehen;

aber auch die neben einander bestehenden gememrecht-
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liehen Theorien, zwiachen denen das bürgerliche Gesetz-

buch zu wählen hatte, werden dargestellt werden müssen.

Und dann treten die Bestimmungen des bürgerlichen 6e-

setzbachs hinzu und dabei ist za beachten, daas vir zur

Zeit gar nicht übersehen können, welche Fragen und

Probleme auftauchen werden. Nur das lässt sich mit

Bestimmtheit sagen, dass der zu behandelnde Stoff, Streit-

fragen grösseren ümikngs, Interpretationsfragen, Gerichts-

entscheidungen, in kurzer Zeit stark anschwellen wird.

Es ist wohl jetzt schon ziemlich allgemein üblich, in

den Pandekten und im deutschen Privatrecht die Grund-

principien des Entwurfs kurz anzuführen. Das nimmt

nicht viel Zeit in Anspruch. Wenn ich aber in einzelnen

Fällen einmal auf DetaillVagen des EntNvurfs eingeganf^en

bin, so habe ich stets deutlich das Gefühl gehabt, dass

damit dem Studenten ein zu grosses Material vorgeführt

wird.

Wenn dem Lernenden eine umfangreiche und zugleidi

schwierige Materie rorgetragen wird, so ist Voraussetzung

für den Erfolg der Vorlesung, dass er dauernd aufmerkt,

alles versteht und behält. Und dass dies geschehe, kann

durchaus nicht angenommen werden. Im Gegenteil, wenn

ich in den mit den Vorlesungen verbundenen Uebungen

auf das Vorgetragene zurückkommei so bin ich stets er-

staunt, wie wenig im Gredächtnis der Hörer zurückbleibt,

wie oft das unmittelbar , vorher Vorgetragene höchstes

von einzelnen reproduziert werden kann. Und es ist mir

wahrscheinhch , dass auch andere deraitige Erfahrungen

machen werden ; denn wenn man sich die Anforderungen,

die an unsere Studenten gestellt werden, etwas genauer
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überlegt, so muss man sich saften, dass die Aufgabe,

mehrere Stunden im Tag, oft 3—4 Stunden hinter ein-

ander Vorträge anzuhören und das Vorgetragene zn be-

halten, eigentlich nicht erfüllbar ist — ein weiterer und

allein schon Ausschlag gebender Ghnind, das Schwer-

gewicht des Unterrichts Ton den Vorlesungen in die

Uebungen zu verlegen.

AVenn der Zuhörer schon mit civilistischen Kennt-

nissen ausgestattet an das bürgerUche Gesetzbuch heran-

trittj wenn er z. B. beim Vortrag über den Irrtum schon

weiss, was fehlender Willensimpuls, Divergenz Ton Wille

und Erklärung, Irrtum im Motiv, error in corpore, in

snbstantia u. s. w. ist, so wird die ihm zu stellende Auf-

gabe wesentlicli erleichtert. iSalurlich genügt die blosse

Trennung der Vorlesungen nicht, um das gewünschte

Resultat zu erreichen. Wenn der Student bald nach der

Vorlesung nicht mehr weiss, was ihm vorgetragen wurde,

so weiss er es einige Semester nachher noch weniger.

Die Trennung wird nur dann von Nutzen sein, wenn die

Zwischenzeit dazu benfitzt wird, die erlangten Kenntnisse

zu befestigen und zu vertiefen. Und da der Student hier-

zu im allgeuieineu wenig geneigt ist, so nniss er durch

Uebungen oder durch ein Zwischenexamen veranlasst

werden, es zu thun.

An das Ausgeführte schliesst sich eine andere Er-

wägung an, die ebenfalls gegen die Vereinigung spricht.

ZiTELMANN hat in seiner Rede über die Gefahren des

bürgerlichen (iesetzbuchs für die Rechtswissenschaft über-

zeugend dargethan, dass uns die Gefahr einer Wort- und

Paragraphenjurisprudenz, einer Präjudicienwirtschaft droht.
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Entgegenwirken lässt sich dieser Gefahr nur dadurchi

dass der Jurist auf der Hochschule eine mögUchst grosse

Summe von Wissen und Können erwirbt, welche ein

Gegengewicht bildet gegen die Macht, die der Wortlaut

des G-esetzesparugraphen auszuüben droht. Und das wird

nur dann der Fall sein, wenn sich der wissenschaftliche

Unterricht nicht um den Wortlaut des Gesetzes grup-

piert. Trägt man dem Studenten bei dem Verbindungs-

System alles zusammen und damit ein nicht oder nur sehr

schwer zu bewältigendes Material vor, so wird er das

behalten, was am leichtesten zu fieissen ist, das ist der

Wortlaut des Gesetzes und vielleicht noch einiges aus den

Motiven und etliche Interpretationsfragen und es kann

leicht schon der Student zu der Anschauung gelangen,

das3 das die Hauptsache sei, der ein weiterer über-

llüssiger gelehrter und historischer Baliast beigefügt

werde.

Man kann Uber den Wert recbtshistorischer Kennt-

nisse verschiedener Ansicht sein und ich gehöre zu denen,

die die jetzige Ausdehnung des historischen Unterriehts

für zu beträchthch halten. Man kann ein guter Jurist

sein, ohne zu wissen, wie ein Latinus Junianus das

Bürgerrecht erwerben konnte und in der deutschen llechts-

geschichte wird wahrscheinlich auch unnützer Ballast mit-

geführt. Aber wenn ein Gesetzbuch in der Weise wie

das künftige deutsche auf der Verbindung von römischen,

germanischen und modernen Elementen berulit, so kann

doQ^i nicht zweifelhaft sein, dass hier eine genauere

Kenntnis der einzelnen verbundenen Rechtssystenie, ein

Auseinanderhalten der in einander verschmolzenen Eechts-
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elemente notwendig ist. Und dasB dieses Besultat bei

einer selbständigen Darstellung des römischen und deut-

schen Rechts eher erzielt wird als bei recht^shistorischen

Exkursen 7 die in die Haujjtvorlesung eingeschoben wor-

den, ist ebensowenig zu bestreiten.

Für die Trennung kann endlich nuch ein weiteres

Moment angeführt werden, das allerdings von unter-

geordneter Bedeutung ist. Wenn sich mehr und mehr

die Ansicht verbreitet, dass Hebungen neben den Vor-

lesungen her gehen sollen^ so wird noch zu beachten

sein, dass bei dem System der Verbindung die Vorlesung

über das bürEferliclie Gesetzbuch wegen des grossen zu

bewältigenden Materials nur langsam vorrücken kann.

Das ist aber für die nebenher gehenden Uebungen nicht

günstig. Die Auswahl der zu hehandelnden Bechtsfälle

würde wesentlich erschwert und die Uebungen würden

weniger instruktiv, wenn nur wenige Rechtsmaterien be-

rührt werden können. Mau denke z. B. an den Fall,

dass in einem Semester nur allsrenieiner Teil und Obli-

gationenrecht gekört und das» damit das Sachenrecht

von den Uebungen ausgeschlossen wird. Für letztere ist

es zweifellos günstiger, wenn der zu behandelnde Stoff

mehrmals in rasch vorwäiiis eilenden Vorlesungen durch-

genommen wird.

Der Hanptgrnnd, der liCgen die Trennung und für

die Verbindung angeführt wird, ist wohl der, d;iss künftig-

hin das l)ürgerliche Gesetzbuch den Mittelpunkt aller

civilistischen Thätigkeit, aller Bestrebungen auf dem (xe-

biet der Wissenschaft und der Praxis bilden werde und

dass es deshalb auch in den Mittelpunkt des Unterrichts

Jt tt in e 1 i n , Cirflist. Unterricht, 2
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gestellt werden müsse. So sehr die PHtmisse ansuerkennen

ist^ so ist doch die abgeleitete Folgerang nicht zwingend.

Dass ein ernsthaftes Studium dca bürgerlichen Gesetz-

buchs, (las über die bisherifjjeu Pn rtikularreclitsstiulicn

hinimsgeiit, auf der Universität statttindeu niuss ) wix'd

allerdings anzuerkennen sein. Aber dass schon der juri-

stische Anfänger za einem eingehenden Studium des

bürgerlichen Gesetzbuchs geführt wird, dass er an dem-

selben die juristischen Grundbegriffe erst zu lernen hat,

das ergiebt sich aus der Wichtigkeit und Bedeutung des

bürgerlichen (lesetzbuclis meines Erachtens nicht. Viel-

mehr ist aus derselben viel eher abzuleiten, dass der

Student vertraut mit den civilistischen GrundbegrifEen,

im Besitz der wichtigsten rechtshistorischen Kenntnisse

in möglichster Reife an das Studium des bürgerlichen

Gesetzbuchs herantrete, damit dasselbe ein möglichst

gründliches und tiefgehendes werden könne.

AViederholungen werden bei dem System der Tren-

nung allerdings nicht zu vermeiden sein, aber aus dein

Satz repetitio est mater studiomm ergiebt sich doch^

dass die Wiederholung kein Uebel ist. Um eine grossere

Summe von Bechtssatzen dem Gedächtnis einzuprägen,

genügt einmahgcs Anhören durchaus nicht, man muss

— wenigstens bei durchschnittlicher Gedächtnisleistung —
Öfters auf dieselbe Materie zurückkommen und deshalb

schadet es nichts, wenn die Pandektenvorlesung mit

einem Ausblidi auf die Grundprinzipien des bürgerlichen

Gesetzbuchs abschliesst, wenn beim bürgerlichen Ge-

setzbuch eine kurze Rekapitulation von römischem oder

deutschem Kecht eintritt. Viel Zeit iat da/.u nicht er-
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forderlich, wenigstens, wenn es nur mündlich geschieht.

Anders liegt freilich die Sache, wenn diktiert wird. Zwei-

mal dasselbe zu diktieren, ist natürlich unzulässig, da

schon das einmalige zu viel ist und nur bei der Masse

der Vorlusungen, die jetzt dem Studenten zugemutet wird,

das Nachschreiben und die Biücksicht auf dasselbe in

irgend welcher Form nicht ganz zu entbehren ist. Nehmen

einmal die Uebungen den Platz ein, der ihnen zukommt

und werden die Vorlesungen entsprechend eingeschränkt,

so wird man der Hauptsache nach auf das Nachschreiben

verzichten können.

Dass die Pandektenvorlesung, wenn sie beibehalten

wird, ganz durch die Rücksicht auf diis bürgerliche Ge-

setzbuch beherrscht wird, dass das letztere für die Aus-

wahl des Stoffes in erster Linie bestimmend ist, dass die

Darstellung mit einem Hinweis auf die in die Lehre ein-

schlagenden Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuchs

alj/.uscliliessen hat, wurde schon hervorgehoben. Ob man

dann die Vorlesung noch als Pandekten bezeichnet oder

als romanistische Einleitung in das bürgerliche Gesetz-

buch oder sonst wie, ist nicht erheblich. Die hier toi^

geschlagene Behandlungsweise findet vielleicht die deut-

lichste Illustration und zugleich wohl auch eme Begrün-

dung, wenn sie in Parallele gesetzt wird mit dem Studium

der Anatomie, ])ei dem der junge Mediziner mii der

systematischen Anatomie zu beginnen hat, um erst in

späteren Semestern zur topographischen überzugehen.

Wenn man sich für die Beibehaltung der modifizierten

Pandektenvorlesung entscheidet, so erhebt sich die weitere

Frage, ob dieselbe nicht mit der InstitutionenYorlesung

2»
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verscbmolzen werden kann, so dass also gleich im ersten

Semester eine eingehende Vorlesung über römisches Pri-

vatrecht gehdrt würde. Ich glaube aber, dass die Gründe,

die bisher für die Trennung von Institutionen und Pan-

dekten gesproclipn haben, auch künftighin massgebend

sein müssen. Wenn tür die Trennung der beiden Vor-

lesungen angeführt wird, dass die detaÜlierte DarsteUung

des Priratrechts eine Uebersicht über das ganze Gebiet

voraussetze, so ist daran aUerdings etwas Richtiges, aber

ich glaube nicht, dass die in dieser Beziehung bei einer

Vereinigung entstellenden Schwierigkeiten unüberwindliche

wären. Der entscheidende Grund für die Beibehaltung

der Institutionen neben den Pandekten liegt in der

Schwierigkeit, die das Eindringen in die juristische Be-

griffswelt dem Anfanger bietet. Man stosst bei den An-

fängerübungen nicht bloss auf ungenügende GedSchtnis-

leistungen, sondern man bemerkt auch, wie schwer es

dem jungen JuriKten wird, auch die einfacheren juti^li-

schen Begriffe aufzufassen und richtig mit ihnen zu ope-

rieren. So Stesse ich fast regelmässig bei dem Gegensatz

Ton Fungibilien und Nichtfungibilien, generischer und

spezifischer Bezeichnung des Leistungsobjekts, bei der

Unterscheidung von zweiseitiger Obligation und zwei-

seitigem Rechtsgeschäft auf Schwierigkeiten. Und einem

Studenten, dem diese Dinge schon Mühe maclien, kann

man unmöglich die schwierigeren Materien vorluhreu.

Wenn wir von ganz besonderer Begabung absehen, so

wird es als unmögUcb bezeichnet werden müssen, einem

Studenten in den ersten Monaten seines Studiums die

Lehre vom Gewohnheitsrecht, vom Irrtum, von der Bück-
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Ziehung der BediQgungi die Frage, ob die Kategorie der

YorausBetzung beizubehalten sei, eingehend mit Erfolg

vorzutragen oder vollends gar Uebungen ßber diese Ma-

terien mit iiiiii anzustellen. Und ich glaube auch nicht,

dass durcli grössere Intensität des Unterrichts, durch

Steigerung der Stundenzahl hier etwas zu erzwingen ist.

Bern Lernenden muss einige Zeit gelassen werden, sich

in der neuen Begrifiswelt zurecht zu finden und man

kann ihm deshalb die schwierigeren Materien erst im

zweiten Semester vorführen.

Bei Ajiuahme des Vorstehenden würde sich der Lehr-

phm foigendermassen gestalten können. Im ersten Se-

mester wäre eine sechsstündige Vorlesung je über Insti-

tutionen und römische Bechtsgeschichte zu hören, wovon

je zwei Stunden für Uebungen verwendet werden könnten^

die bei der Kechtsgeschichte exegetische sein mttssten.

Die Institutionen hätten eine Uebersicht über das mo-

derne Privatrecht zu geben, wobei aucli wichtigere ger-

manistische Institute, wie Grundbuchwesen und Inhaber-

papierc, was wohl jetzt schon vielfach geschieht, berührt

werden könnten.

Im zweiten Semester hätte die detaillierte Darstellung

des Privatrechts römischen Ursprungs zu folgen, wozu

im Ganzen 12 Stunden in der Woche erforderlich wären,

von denen wieder einige für pralttische und exegetische

Uebungen zu verwenden wären.

Dürfte man auf eine intensivere Arbeit der Studenten

rechnen, so könnte der Unterricht so eingerichtet werden,

dass nur 6 Stunden für Vorlesungen, bei denen auf das

Nachschreiben keine Rücksicht genommen wird, und die
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übrigen 6 Stunden für praktische und exegetische Ueb-

iiDgen yervendet werden. Bei einem derartigen Unter-

richt wäre aber nicht bloss erforderlich, dass der Student

in der Vorlesung angestrengt aufmerksam ist, suntlern er

müsste die Materie auch zu Hause nach Weisung des

Dozenten im Lehrbuch vor oder nach der Vorlesung

durcharbeiten, er müsste sich auf die Exegese präparieren,

sich die itechtsfälle vorher überlegen und sich natfirUch

eifrig an den Hebungen beteiligen. Während im ersten

Semester ein zu rasches Vorgeben nicht angeht, wie ich

oben ausijjefüliit liabo, wäre im zweiten Seraester wohl

ein derartiger intensiver Unterricht möglich, und ich bin

überzeugt, dass die Resultate eines solchen in Bezug auf

das Wissen und namentUch in Bezug auf das Können

unvergleichlich besser sein würden als die, die jetzt er*

zielt werden. Eealiearbar ist dieser Vorschlag allerdings

zur Zeit nicht, denn es Mit dem Studenten ja nicht ein,

sich auf einen derartigen Unterricht einzulassen; wenn

er daneben noch viel anderes hört, ist es ihm wohl auch

nicht möglich. Jedenialls ist dei- Dozent zur Zeit, wenu

er nicht etwa als Examinator thätig und dadurch in der

Lage ist, auf die Hörer einen Einfloss auszuüben, nicht

imstande, den Studenten zur Teilnahme an einem der-

artigen Unterricht zu veranlassen.

Sind die einleitenden Vorlesungen über römisches und

deutsches Recht gehört, so kann die Vorlesung über das

bürgerliche Gesetzbuch folgen, wobei nicht viel darauf

ankommt, ob sie sich unmittelbar anschliesst oder ob

andere Vorlesungen dazwischen geschoben werden.

Eine Vermehrung des Studiums würde aber mit Rück-
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sieht auf di<' Ausdelmung der Vorlesungen über das

bürgerliche G-eseizbach einzutreten haben und da ausBer-

dem der Stoff des öffentlichen Rechts von Jahr zu Jahr

anwächst, da femer neben den Uebungen für Anf^ger

auch noch tiefer eindringende Uebungen für Vorgerücktere

in grösscTüm Uiiiiaug notwendig sind, so wäre es driii^^ciid

zu wünschen, dass das akademische iStudium von 3 auf

4 Jahre erhöht wird. Bann wäre es aber auch not-

wendig, nach den zwei ersten Jahren ein Zwischenexamen

einzuschieben, für das ja auch sonst viele G^ründe sprc«

eben. Denn wenn einfach die Studienzeit verlängert

würde, ohne dass ein Zssischenexamen einen Impuls zum

Arbeiten in den ersten Semestern ^'iibe , so würde der

jbUeiss in den ersten Semestern uoch mehr abnehmen, da

ja das drohende Examen in angenehm weite Feme ge-

rückt ist. Umgekehrt ist auch wohl eine Verlängerung

des Studiums Vorbedingung fÜir ein Zwischenexamen;

bei einem Studium von 6 Semestern müsate je nach

3 Semestern oder nacli 4 und ^ Semestern ein Examen

Statthuden. Dabei würden aber die Prüfungen nach zu

kurzen Zeiträumen eintreten und es würde sich ausser-

dem bei der Verteilung des Stoffs auf zwei Prüfungen

noch deutlicher als bisher zeigen, dass 6 Semester für

denselben ungenügend sind.

lieber das einzuschiebende Zwischenexamen Hesse sich

nun sehr viel sagen und es wären mancherlei Wünsche

geltend zu luacheu. Das Wichtigste ist meines Erachtens,

dass das Examen ein für Deutschland gemeinschaftHches

ist und dass darauf hingewirkt wird, dass der Student

vom ersten Semester an arbeitet und an Uebungen teil-
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nimmt. Aber ich inll auf alles das nicht näher ein-

gehen; denn die Edhenfolge der Erörterungen und Ent-

scheidungen, die notwendig sind, mmn die sein, dass

zuerst die Frage nach der Einrichtung des civilistischen

Unterrichts beantwortet und dass erst dann die Aus-

gestaltung des Zwischeuexameus im einzelnen in Erwä-

gung gezogen wird. Nur darauf mag zum Schluss noch

eingegangen werden , wie Bich bürgerliches Gesetzbuch

und Zwischenezamen bei den Terschiedenen MögBchkei-

ten, den Oiviluntenicht zu gestalten, verhalten würden.

Sollte das hier verteidigte System der Trennung accep-

tiert werden, so würde es wohl keiueiii Zweilei unterlie-

gen, dass die Vorlesungen über römisches und deutsches

Recht vor dem Zwischenexamen, die über das bürgerliche

Gesetzbuch nach demselben gehört werden. Würde da«

gegen bei dem System der Verbindung der gründliche

IHi?atrechtsanterricht im Änschluss an das bürgerliche

Gesetzbuch erteilt, so wäre es notwendig, diese Vorlesung

an den Anfang des Studiums, also vor das Zwiscben-

examen zu legen, da verschiedene andere Vorlesungen,

wie namentlich die über Handelsrecht, Civilprozess, wohl

auch die über Strafrecht Kenntnisse auf dem Gebiet des

Frivatrechts zur Voraussetzung haben.
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